	Arbeitsrecht
	Seite 1 von 5
	Kündigungen

Basisqualifikation



Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Möglich durch:

· Kündigung

· Tod des Arbeitnehmers

· Ablauf der Befristung eines Arbeitnehmers

· Aufhebungsvertrag
( Einigung beider Parteien über die Beendigung eines AV's

Nicht automatisch/Unverzüglich:

· Konkurs des Arbeitgebers

· Betriebsübergang/Verkauf (§613a BGB)

· Erreichen der Altersgrenze (Rente)

· Wehr-/Zivildienst (§2 ArbPlSchG)
· Tod des Arbeitgebers

· Bei Streik oder Aussperrung

Die Kündigung

(
einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung


Empfang = in den Macht-/Herrschaftsbereich des anderen so gelangen, daß der andere Kenntnis nehmen kann.

Form

Schriftform (§623 BGB)

( auch über Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag

Kündigungsformen

1. Ordentliche Kündigung
( Kündigung mit Kündigungsfrist

2. Fristlose Kündigung

Die fristlose Kündigung

( gesetzlich geregelt in §626 BGB

· Auch bei befristeten Arbeitsverträgen möglich.

· Vor verhaltensbedingter Kündigung soll eine Abmahnung erfolgen.

Voraussetzung

Das Fehlverhalten des einen Vertragspartners führt zur Unzumutbarkeit des Arbeitsvertrages für den Anderen.

Beispiele:

· Straftaten wie Diebstahl, Betrug, Unterschlagung

· Mobbing

· Unentschuldigte Fehlzeiten

· Sexuelle Belästigung

· Rechtswidriger Streik

· Wettbewerb, Spionage

Kündigungserklärungsfrist

2 Wochen ab Kenntnis von Fehlverhalten als Kündigungsgrund.

Kündigungsfrist
( Zeitraum zwischen der Kündigung und Ende des Arbeitsvertrages

Kündigungserklärungsfrist
( Zeitraum zwischen Kenntnis des Kündigungsgrundes und der Kündigung

Die ordentliche Kündigung

( gesetzlich geregelt in §622 BGB + §623 BGB(Über die Schriftform)

Kündigungsfrist

4 Wochen (Nicht 1 Monat !) zum Monatsende oder zum 15. Eines Monats.

+ Verlängerung der Kündigungsfrist zu gunsten des Arbeitnehmers je nach Vertragsdauer.

( §622 Abs.2 BGB

2 Wochen  während der Probezeit.

(  2 Jahre   1 Monat bis Ende des Kalendermonats

(  5 Jahre   2 Monate bis Ende des Kalendermonats 

(  8 Jahre   3 Monate bis Ende des Kalendermonats

( 10 Jahre  4 Monate bis Ende des Kalendermonats

( 12 Jahre  5 Monate bis Ende des Kalendermonats

( 15 Jahre  6 Monate bis Ende des Kalendermonats

( 20 Jahre  7 Monate bis Ende des Kalendermonats

Allgemeiner Kündigungsschutz

Der Arbeitgeber muß für die Kündigung einen Grund haben (( Kündigung muß sozial gerechtfertigt sein)

( §1 KSchG

Wann besteht der allgemeine Kündigungsschutz ?

Mehr als 6 Monate Beschäftigungs-/Vertragsdauer beschäftigt sind (§1 Abs.1)

31.12.03 mehr als 5 Arbeitnehmer ohne Azubis und

1.1.04 mehr als 10 Arbeitnehmer ohne Azubis   (§23 KschG)  

Gründe:

1. Personenbedingte Kündigung
- Krankheit ( bei unzumutbarkeit für den Arbeitgeber (bei unabsehbarer Genesung)
- Nachlassen der Leistungsfähigkeit
- Ablauf der Arbeitserlaubnis bei Ausländischen Arbeitnehmern

2. Verhaltensbedingte Kündigung
jedes Fehlverhalten ( Siehe fristlose Kündigung
( 1 Abmahnung muß voraus gehen.

· Schlechtleistung

· Treuepflicht

· Abwägung des Arbeitgebers

3. Betriebsbedingte Kündigung
bei betrieblicher Änderung wie z.B. Betriebsschließung, Automation,...

Besonderer Kündigungsschutz

· Persönliche Eigenschaften eines AN führen zur erschwerten Kündigung (z.B.: eine Behörde muß zustimmen) oder zum Kündigungsverbot. 

1. Betriebsräte
Ordentliche Kündigung während der Wahl zum BR, der Amtszeit von 4 Jahren und bis 1 Jahr nach Ende der Amtszeit ist unzulässig (§15 KSchG 20).
Fristlose Kündigung nur mit Zustimmung des übrigen BR oder des Arbeitsgerichtes zulässig (§ 103 BetrVG 81).

2. Schwerbehinderte
( mit mind. 50% Behinderung
Jede Kündigung ist nur mit Zustimmung der Hauptfürsorgestelle zulässig (§15 SchwbG 50)
Kündigungsfrist beträgt mind. 4 Wochen.
(Zusatzurlaub der Schwerbehinderten beträgt 5 Arbeitstage)

3. Schwangere und Mütter (Und Schwangere Mütter)
Jede Kündigung gegenüber einer Schwangeren und einer Mutter bis 4 Monate nach der Entbindung ist unzulässig.
Aber:  Teilt die AN'in innerhalb von 14 Tagen nach der 1.Kündigung die Schwangerschaft mit, wird die Kündigung wieder unwirksam.
Erneute Kündigung nur möglich mit Erlaubnis des Gewerbeaufsichtsamtes (§9 MuSchG 47)
4. Grundwehrdienst / Zivildienst
Von der Zustellung des Einberufungsbescheides bis zur Beendigung des Grundwehrdienstes sowie während einer Wehrübung ist eine Kündigung unzulässig.
Bei Betriebsbedingter Kündigung darf der Wehr-/Zivildienst nicht zu ungunsten des AN ausgelegt werden (§2 ArbPlSchG 21)
5. Bei Massenentlassungen
( Kündigung gegen mehrere AN eines Betriebes (§17 KSchG 20)
Arbeitsamt müß vor der Kündigung vom AG schriftlich informiert werden und das Arbeitsamt muß der Kündigung zustimmen.

Sozialauswahl bei betriebsbedingter Kündigung

Kriterien:

· Alter

· Betriebszugehörigkeit

· Unterhaltspflichten

Sozialauswahl ( Qualifikation

Beteiligung des Betriebsrates bei Kündigungen

Vor jeder Kündigung muß der BR von der Kündigung informiert werden, sonst ist die Kündigung unwirksam (§102 BetrVG 81).

Reaktion des Betriebsrates:

· Schweigen

· Innerhalb 1 Woche Widerspruch bei ordentlicher Kündigung.
( Folge: AN wird bis zur Entscheidung des Arbeitsgerichtes weiterbeschäftigt.

· Innerhalb 3 Tagen Widerspruch bei fristloser Kündigung.

Die Kündigungsschutzklage

· Klage des Arbeitnehmers vor dem Arbeitsgericht auf Feststellung, daß die Kündigung des Arbeitgebers unwirksam ist (§4 KSchG 20).

Klagefrist

3 Wochen nach Erhalt der Kündigung.

Das Klageverfahren

1. AN reicht Klage ein

2. Arbeitsgericht bestimmt "Gütetermin"
Zweck:
Schnelle Einigung über Klagerücknahme, Rücknahme der Kündigung oder Aufhebung mit/ohne Abfindung. (Nur 1 Arbeitsrichter).
Höhe der Abfindung bei Aufhebungsvertrag: ( 0,5 Bruttomonatsvergütung pro Beschäftigungsjahr.

3. Wenn der Gütetermin scheitert, folgt (( nach 3 Monaten) ein 2.Termin.
( Kammertermin: (3 Arbeitsrichter: 1 Berufsrichter und 2 Laienrichter)

4. Urteil

5. Berufung zum Landesarbeitsgericht

6. Revision zum Bundesarbeitsgericht

Kosten

Beim Arbeitsgericht gibt es keinen Anspruch auf Erstattung der eigenen Anwaltskosten.

Ab hier Anwaltszwang
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